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In den vergangenen Jahrzehnten wur
den zum Erhalt und Schutz von Samm
lungsobjekten auch gesundheits und 
materialgefährdende Substanzen ein
gesetzt. Die verwendeten Wirkstoffe – 
vor allem die BiozidWirkstoffe zur 
Vermeidung von Schädlingsfraß so
wie Pilz und Schimmelbefall – führen 
bis heute zu einer hohen Schadstoff
belastung auf den Oberflächen der 
Sammlungsobjekte. In Abhängigkeit 
von der Flüchtigkeit der Substanzen 
befinden sich diese auch im Staub und 
in der Raumluft.

Museumsmitarbeiter werden daher 
immer wieder mit der Frage der Be
las tung von Objekten und Innenräu
men konfrontiert. Die präventiven 
Maßnah men zum Erhalt des Kultur
gutes mittels insektizider und fungizi
der Chemie produkte stellen ein ernst
zunehmendes Gefährdungspotential 
für die Museumsbeschäftigten dar, 
insbesondere wenn ein direkter Kon
takt mit dem be lasteten Kulturgut er
folgt. Damit werden einzigartige 
Kunst werke zu einer Ge fahrenquelle 
für Mensch und Umwelt.

Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist hier 
ein dringender Handlungsbedarf ge
geben. Grundsätzlich hat der Arbeit
geber zu ermitteln, in welcher Form 
seine Mitarbeiter durch ihre Tätigkei
ten gefährdet und welche Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 
Im Rahmen einer ganzheitlichen 

Schad stoffberatung wird die Schad
stoff exposition am Arbeitsplatz unter 
Berücksichtigung der Schadstoff kon
zen tration und der jeweiligen Tä tig
keiten beurteilt.

Dank eines voranschreitenden Be
wusstseins für den Arbeitsschutz im 
musealen Bereich beschäftigen sich 
auch Verantwortliche und Entschei
dungsträger immer häufiger mit folgen
den Fragen: Wie sind kontaminierte 
Museumsobjekte und Arbeitsberei che 
in Museen, Depots, Archiven und Bib
lio theken zu bewerten? Welche gesetz
lichen Regelungen gelten? Welche Kon
sequenzen hat dieses für den Umgang 
mit den kontaminierten Objek ten? 

Rechtskreise 

Relevant für Museen sind das Arbeits
stättenrecht und das Gefahrstoffrecht. 
Das Arbeitsstätten recht spricht dem 
Mitarbeiter eine gesundheitlich zuträg
liche Atemluft am Ar beits platz zu und 
geht hierbei von einem unbeabsichtig
ten Umgang mit Gefahrstoffen aus, 
wobei für die qua li ta ti ve Bewertung 
„In nen raum werte“ (In nen raum richt
wer  te, Orien  tie rungs    werte) heran ge zo 
gen wer den.1 Für den beab sichtigten 
Um gang mit Gefahr stof fen gelten 
hin gegen die Ar beits platz  grenz werte, 
wo bei rechts for mal alle Tä  tig keiten 
mit Gefahrstoffen durch die Gefahr
stoff verordnung ge regelt wer den.

In Museen, Depots, Archiven und 
Bibliotheken wird in der Regel nicht 
mit Gefahrstoffen gearbeitet, sondern 
mit Objekten, die mit Gefahrstoffen, 
z. B. Arsen oder Quecksilber, behandelt 
wurden und als kontaminiert bezeich
net werden. Die Exposition der betrof
fenen Personen erfolgt nicht nur über 
die Raumluft, sondern auch durch Kon
takt mit den kontaminierten Objekt
oberflächen sowie sekundär belaste
ten Materialien und angereicherten 
Stäuben.

Ob der Umgang mit kontaminierten 
Objekten gemäß der Gefahrstoffver
ordnung einer Tätigkeit mit Gefahr
stoffen gleichzusetzen ist oder ob der 
Arbeitsplatz im Museum im Sinne 
eines klassischen Innenraumarbeits
platzes gemäß der Arbeitsstättenver
ordnung bewertet werden muss, war 
bislang nicht eindeutig geklärt. Die 
Schwierigkeit bei der Beurteilung der 
vorliegenden Arbeitsbedingungen lag 
in der Abgrenzung zwischen Gefahr
stoffrecht und Arbeitsstättenrecht.

Neu ist, dass Tätigkeiten mit konta
minierten Objekten gefahrstoffrecht
lich relevant sind, sie werden bei der 
Beurteilung der Arbeitsplatzbedingun
gen denjenigen Tätigkeiten gleichge
stellt, bei denen ein Umgang mit Ge
fahrstoffen erfolgt.

Laut der Gefahrstoffverordnung ist 
eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen jede 
Arbeit mit Stoffen, Gemischen (Zu
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Wenn Museumsobjekte gefährlich werden
Maßnahmen der präventiven Konservierung sollen Objekte schützen und dürfen 
Mitarbeitern nicht schaden. Daher wird Arbeitsschutz in Museen immer wichtiger. 
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bereitungen) oder Erzeugnissen, ein
schließlich Herstellung, Mischung, 
Ge und Verbrauch, Lagerung, Auf
bewahrung, Be und Verarbeitung, 
Ab und Umfüllung, Entfernung, Ent
sorgung und Vernichtung. Zu den 
Tätigkeiten zählen auch das innerbe
triebliche Befördern sowie Bedien und 
Überwachungsarbeiten. Mit Gefahr
stoffen behandelte Museums objekte 
werden nun, laut schriftlicher Mittei
lung 2 von Robert Kellner (Deutsche Ge
setzliche Unfallversicherung, DGUV), 
gefahrstoffrechtlich als Erzeugnisse 
angesehen.

konsequenzen 

Eine verbindliche Zuordnung der gel
tenden Rechtskreise (Arbeitsstätten
recht/Gefahrstoffrecht) erfolgt durch 
eine individuelle Beurteilung, bei der 
die Tätigkeiten genau definiert wer
den. Die Fotodokumentation von Ob
jek ten dient als Beispiel: Das reine 
Fotografieren von Objekten in den 
Schau räumen ist laut DGUV keine Tä
tigkeit im Sinne der Gefahrstoffverord
nung. Werden die Objekte im Rahmen 
der Fotodokumentation aber bewegt, 
angefasst oder aufbereitet, so liegt eine 
Tätigkeit mit Gefahrstoffen vor. 

Dieses hat weitreichende Folgen, 
denn es gelten die Anforderungen der 
Gefahrstoffverordnung, die dem Arbeit
geber die Durchführung einer Gefähr

dungsbeurteilung sowie die Festlegung 
von Schutzmaßnahmen auferlegen. 
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber 
bei Tätigkeiten mit ausgewählten Ge
fahrstoffen angehalten, eine Pflicht
vorsorge für seine Mitarbeiter zu ver
anlassen.3

Wozu Gefährdungsbeurteilungen?

Gefährdungsbeurteilungen dienen der 
Einhaltung des Arbeitsschutzes der 
Beschäftigten und sind gemäß Arbeits
schutzgesetz vorgeschrieben. 

Nur über eine Analyse der Arbeits
platzsituation unter Berücksichtigung 
des Tätigkeitsprofils der Mitarbeiter 
(Res tauratoren, wissen  schaftliches Per 
sonal, Wachpersonal, Reinigungs kräf
te, Betriebsdienst) und der Aufenthalts
dauer der exponierten Personen in den 
betroffenen Räumlichkeiten kann 
eine Gefährdungsbeurteilung mit de
finierten Gefährdungsmerkmalen er
folgen. Diese bildet die Grundlage für 
die Ableitung von Schutz maßnahmen.

Museen, Depots, Archive und Bib 
lio theken stellen bei der Gefähr
dungsbeurteilung und der Schutz maß
nah men ermittlung eine besondere 
Her ausforderung dar, denn die Schutz
maßnahmen sollen nicht nur der Ge
sundheit der Mitarbeiter dienen, son
dern auch der Erhaltung der Objekte, 
im Sinne präventiver Konservierungs
strategien. 

Um einen optimierten Personen und 
Objektschutz gewährleisten zu kön
nen, bedarf es eines ganzheitlichen 
Beratungsansatzes. So lassen sich Ar
beits und Objektschutz zu einer Win
winSituation im musealen Bereich 
vereinen.

Dr. Elise Spiegel ist Geschäftsführerin von 
Care for Art; e.spiegel@careforart.de. 
Dr. Boaz Paz ist Geschäftsführer der Paz Labo
ratorien für Archäometrie; info@pazlab.de. 
Dr. Wigbert Maraun ist Geschäftsführer des 
ARGUK Umweltlabor; info@arguk.de. 
Sie kooperieren im Verbund Museumsschad
stoffe und erstellen für Museumseinrich
tungen u. a. Konzepte zur Gefahrenbeurtei
lung und Schutzmaßnahmenermittlung.

1 Für Büroräume existieren jedoch keine eigenstän
digen InnenraumRichtwerte. Die Arbeitsplatz
grenz werte (AGW) für den gewerblichindustriel
len Bereich können für Büroräume nicht zugrunde 
gelegt werden, da es sich hierbei um die Überwa
chung bekanntermaßen freigesetzter Substanzen 
handelt.

2 Dr. Robert Kellner, schriftliche Mitteilung vom 
16.12.2015. Er ist Vertreter im Koordinierungs
kreis Gefährliche Arbeitsstoffe (KOGAS) der 
DGUV.

3 Eine Pflichtvorsorge ist bei Tätigkeiten mit be
stimmten Gefahrstoffen, die im Anhang Teil 1 der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
aufgelistet sind, wie z. B. Arsen, Quecksilber oder 
CMRStoffen der Kategorie 2, zu veranlassen, (a) 
wenn eine wiederholte Exposition nicht ausge
schlos sen werden kann und/oder (b) der Stoff haut
re sorptiv ist und eine Gesundheitsgefährdung 
durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden 
kann. Beides ist in der Regel bei Tätigkeiten im 
musealen Bereich der Fall.
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Kontaminierte Objekte einer 
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